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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht 
GZ: AKR 

GRDrs 749/2018 
      
 

Stuttgart, 04.10.2018 

Neufassung der Satzung für die Stadtbibliothek (Benutzungs- und Ge-
bührenordnung) sowie anderer Benutzungs- und Entgeltregelungen 
des Kulturamtes 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
Ausschuss für Kultur und Medien 
      

Vorberatung 
Beschlussfassung 
Kenntnisnahme 
      

öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
      

24.10.2018 
25.10.2018 
11.12.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. a) Die Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek der Landeshauptstadt Stuttgart 

(Stadtrecht 3/18) gemäß Anlage 2a wird als Satzung erlassen. 
b) Die Entgeltregelung für Veranstaltungen der Stadtbibliothek Stuttgart (Stadtrecht 
3/18a) gemäß Anlage 2b wird beschlossen. 

 

2. a) Die Benutzungs- und Entgeltregelung für Vermietungen der Räume im StadtPalais 
und im Museum Hegel-Haus (Stadtrecht 3/19a) gemäß Anlage 3a wird beschlossen. 
b) Die Benutzungs- und Entgeltregelung Museum für Stuttgart (Stadtrecht 3/19) gemäß 
Anlage 3b wird beschlossen. 

 

3. Die Benutzungs- und Entgeltordnung für das Planetarium Stuttgart (Stadtrecht 3/22) 
gemäß Anlage 4 wird beschlossen. 

 

4. Die Entgeltübersicht der Stuttgarter Philharmoniker ab Spielzeit 2018/2019 gemäß An-
lage 5 wird mit Wirkung ab dem 1. Januar 2019 beschlossen. 

 

Kurzfassung der Begründung

Die Regelungen zu Nutzungen, öffentlich-rechtlichen Gebühren und privatrechtlichen 
Entgelten verschiedener Einrichtungen des Kulturamtes müssen u.a. aufgrund geän-
derter Anforderungen hinsichtlich Vorratsdatenspeicherung und Datenschutz in den 
Bibliotheken überarbeitet werden.  
 
Bei der Stadtbibliothek Stuttgart werden zudem die bereits durch den Gemeinderat im 
Rahmen der Haushaltsplanberatungen beschlossene Einführung der Gebühren für den 
Transport von Medien und die Erhöhung der Versäumnisgebühr umgesetzt.  
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In diesem Zusammenhang sollen auch redaktionelle Änderungen vorgenommen und 
die Veranstaltungen und Angebote der Einrichtungen aktualisiert werden. 
 
Im Einzelnen sind die Änderungen und Ergänzungen in der „Ausführlichen Begrün-
dung“ dargestellt und aus den Anlagen ersichtlich. 

Finanzielle Auswirkungen 

 Zu Beschlussantrag 1, Gebührenordnung der Stadtbibliothek:  

Durch die Einführung einer Servicegebühr für den Transport von Medien wird mit 
Mehreinnahmen von rd. 70.000 EUR und durch die Erhöhung der Versäumnisgebühr 
mit Mehreinnahmen von rd. 66.000 EUR gerechnet. Die voraussichtlichen Mehrein-
nahmen sind bereits im Haushaltsansatz 2019 enthalten. 

 Die weiteren Änderungen haben keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen. 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Referat WFB hat der Vorlage zugestimmt. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

keine 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
keine 

 
Dr. Fabian Mayer 
Bürgermeister 

Anlagen 

Anlage 1   - Ausführliche Begründung 
 
Anlage 2a - Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek der Landeshauptstadt Stuttgart 
Anlage 2b - Entgeltregelung für Veranstaltungen der Stadtbibliothek Stuttgart  
Anlage 2c - Tabellarische Darstellung der Änderungen der Stadtbibliothek Stuttgart 
Anlage 2d - Entgeltkalkulation für Trauungen in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz 
 
Anlage 3a - Benutzungs- und Entgeltregelung für Vermietungen der Räume im 
                   StadtPalais und im Museum Hegel-Haus 
Anlage 3b - Benutzungs- und Entgeltregelung Museum für Stuttgart 
Anlage 3c - Entgeltkalkulation für die Trauungen im StadtPalais 
 
Anlage 4  - Benutzungs- und Entgeltordnung für das Planetarium Stuttgart 
 
Anlage 5  - Entgeltübersicht der Stuttgarter Philharmoniker ab Spielzeit 2018/2019 
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Anlage 1 zu GRDrs 749/2018 
 
Ausführliche Begründung 
 
1. Neufassung der Benutzungsordnung (einschließlich Gebührenordnung) und der 
Entgeltregelung für die Stadtbibliothek Stuttgart 
 
In den folgenden Abschnitten werden die wesentlichen Änderungen ab 1. Januar 2019 
dargestellt. Außerdem wurden weitere redaktionelle Änderungen vorgenommen die in ei-
ner tabellarischen Darstellung in der Anlage 2c aufgeführt werden.   
 
1.1. Die Benutzungsordnung der Stadtbibliothek (Anlage 2a) ist seit 1. Januar 2012 gültig 
und wurde zuletzt mit Beschluss des Gemeinderats am 1. Dezember 2011 (GRDrs 
754/2011) geändert. Ab 1. Januar werden neu aufgenommen:   

 Die Möglichkeit zur Online-Anmeldung und die Nutzung der Polygo-Card als Biblio-
theksausweis (§ 3 Abs. 1). 

 Die Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in § 4 werden um die 
Hinweise zur Datenschutzerklärung erweitert und neu formuliert. Bezüglich der In-
formationspflicht zum Zeitpunkt der Erhebung von Daten bei betroffenen Personen 
nach Artikel 13 EU DSGVO wird auf die Datenschutzerklärung der Stadtbibliothek 
verwiesen. 

 Die Internetnutzung und der Umgang mit Daten durch Nutzer werden in einem 
neuen Paragrafen (§ 8) detailliert geregelt.  

 
1.2. Die Gebührenordnung (Anlage zur Benutzungsordnung) ist seit 1. Januar 2016 gültig 
und wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 15. Oktober 2015 (GRDrs 320/2015) zuletzt 
geändert. Ab 1. Januar werden neu aufgenommen:   

 Neuaufnahme einer Servicegebühr für den Transport von Medien (§ 6 Abs. 3):   
Bei Abgabe von Medien (außer Graphiken) in einer Bibliothek, in denen sie nicht 
entliehen wurden, wird ab 1. Januar 2019 eine Gebühr von 1,00 EUR pro Medium 
erhoben. Diese Leistung wird bisher von der Stadtbibliothek kostenfrei angeboten. 
Das Kulturamt rechnet dadurch mit Mehreinnahmen von rd. 70.000 EUR. 

 Erhöhung der Versäumnisgebühr (§ 3 Abs. 1): 
Diese soll ab 1. Januar 2019 von 0,50 EUR um 0,30 EUR auf 0,80 EUR für jedes 
Medium pro Woche angehoben werden. Sie ist nach dem zweiten Werktag nach 
Ablauf der Leihfrist fällig. Das Kulturamt rechnet dadurch mit Mehreinnahmen in 
Höhe von 66.000 Euro. 

 Nutzerkonto, Nutzungsausschluss (§ 7): 
Auf dem Benutzerkonto werden die bei der Stadtbibliothek anfallenden Gebühren 
abgebildet. Der Kontostand kann vom Nutzer abgerufen werden. Es wird eine 
Höchstgrenze für ausstehende Gebühren festgelegt bei deren Überschreitung ein 
Nutzungsausschluss erfolgen soll. 

Die Neuaufnahme der Servicegebühr und die Erhöhung der Versäumnisgebühr wurden 
im Rahmen der Haushaltsberatungen zum DHH 2018/2019 vom Gemeinderat bereits be-
schlossen. 
 
1.3. Die Entgeltregelung für Veranstaltungen der Stadtbibliothek (Anlage 2b) ist seit dem 
1. Januar 2013 gültig und wurde zuletzt am 25. Oktober 2012 mit GRDrs 606/2012 durch 
den Gemeinderat beschlossen. Ab 1. Januar werden neu aufgenommen:   

 Die Erweiterung des Angebots um kostenlose Kinderveranstaltungen und Jugend-
veranstaltungen (§ 1 Abs. 2). Diese ersetzen das bisherige Gruppenangebot für 
Familien und Alleinerziehende bei Sonderveranstaltungen im Kinderbereich. 
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 Die Möglichkeit ein abweichendes Entgelt unter bestimmten Voraussetzungen bzw. 
für einen definierten Personenkreis festzusetzen (§ 1 Abs. 5). 

 Erweiterung der Ermäßigungstatbestände um Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren, ehrenamtliche Mitarbeiter der Stadtbibliothek Stuttgart sowie um die Inha-
ber eines Bibliotheksausweises (§ 1 Abs. 1).  

 In der Stadtbibliothek Stuttgart am Mailänder Platz sind seit 1. Januar 2013 Trau-
ungen im Raum „Fräulein Fritz“ möglich. Das Entgelt für Trauungen wird von bisher 
150,00 EUR auf 200,00 EUR angehoben (§ 1 Abs. 3). Diese decken die Kosten 
vollständig. 

 
2. Ergänzungen in der Benutzungs- und Entgeltregelung für Vermietungen der 
Räume im StadtPalais und im Museum Hegel-Haus und in der Benutzungs- und 
Entgeltregelung Museum für Stuttgart  
 
2.1. Die Benutzungs- und Entgeltregelung für Vermietungen der Räume (Anlage 3a) ist 
seit 1. April 2018 gültig und wurde vom Gemeinderat am 22. März 2018 (GRDrs 95/2018) 
beschlossen. Die Trauungen im StadtPalais werden in die Benutzungs- und Entgeltrege-
lung aufgenommen (§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1c). Das Entgelt beträgt 400,00 EUR. Diese 
decken die erwarteten Kosten vollständig.  
 
2.2. Die Benutzungs- und Entgeltregelung Museum für Stuttgart (Anlage 3b), die den lau-
fenden Museumsbetrieb regelt, ist seit 1. April 2018 gültig und wurde zuletzt mit Be-
schluss des Gemeinderats am 22. März 2018 (GRDrs 95/2018) geändert. 
Das Museum für Stuttgart akzeptiert die StuttCard von Stuttgart-Marketing als kostenlose 
Eintrittskarte. Dies wird in die Benutzungs- und Entgeltregelung aufgenommen (§ 2 Abs. 
7). Als Marketingbeitrag fallen Kosten in Höhe von jährlich 100,00 EUR pro Einrichtung 
an. Stuttgart-Marketing bewirbt die teilnehmenden Einrichtungen u.a. auf den Internetsei-
ten und durch Flyer. Partnermuseen sind u.a. das Haus der Geschichte, das Kunstmu-
seum Stuttgart, das Landesmuseum Württemberg, das Linden-Museum Stuttgart, das 
Deutsche Landwirtschaftsmuseum, die Staatsgalerie Stuttgart, die Stauffenberg-Erinne-
rungsstätte, das Weinbaumuseum Stuttgart, das Theodor-Heuss-Haus, das Naturkunde-
museum Stuttgart, das Weissenhofmuseum im Haus Le Corbusier, das Mercedes-Benz 
Museum, das Porsche-Museum. 
 
Das Museum für Stuttgart beabsichtigt Mitglied im Verein Museums-PASS-Musées zu 
werden und akzeptiert dann den Museums-PASS-Musées als kostenlose Eintrittskarte  
(§ 2 Abs. 7). 
Zum Verein zählen mittlerweile über 320 Museen, Schlösser und Gärten in Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz. In Deutschland sind etwa 150 Museen beteiligt. 
In Stuttgart sind dies aktuell das Haus der Geschichte, das Kunstmuseum Stuttgart, das 
Landesmuseum Württemberg, das Linden-Museum Stuttgart, das Deutsche Landwirt-
schaftsmuseum, die Staatsgalerie Stuttgart, das Staatliche Museum für Naturkunde Stutt-
gart, das Weissenhofmuseum im Haus Le Corbusier, das Mercedes-Benz Museum und 
das Porsche-Museum. 
Der Mitgliedsbeitrag im Verein beträgt jährlich 200,00 EUR zuzüglich einer einmaligen 
Aufnahmegebühr von 500,00 EUR.  
Für die Eintritte mit dem Museums-PASS-Musées erhält das Museum für Stuttgart eine 
anteilige finanzielle Rückerstattung der entgangenen Eintritte und für den Verkauf des 
Museum-PASS-Musées eine Provision. 
Die beteiligten Museen und Häuser werden durch den Verein über deren Homepage so-
wie über Broschüren beworben. Die Broschüre "Museen und Ausstellungen" liegt in je-
dem Mitgliedsmuseum auf.  
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3. Neufassung der Benutzungs- und Entgeltordnung für das Planetarium Stuttgart 
(Anlage 4) 
 
Die Benutzungs- und Entgeltordnung wurde letztmals am 15. Oktober 2015 durch Be-
schluss des Gemeinderats geändert (GRDrs 623/2015).  
Folgende Änderungen sind ab 1. Januar 2019 vorgesehen und werden aufgenommen: 
 

 Entgelte für Sondervorführungen (§ 2 Abs. 4). Das Planetarium hat die Musik- und 
Lasershows fest in seinem Programm verankert. Ermäßigungen sind bei diesen 
Programmen nicht vorgesehen:  
Musik- und Lasershows  (je nach Aufwand) 5,00 bis 8,00 EUR 

 Bei Abnahme von Kartenkontingenten kann die Leitung des Planetariums nach      
§ 2 Abs. 7 Nachlässe auf die Eintrittspreise gewähren.  

 Weitere redaktionelle Änderungen, wie der Hinweis auf die Benutzungs- und Ent-
geltregelung für Veranstaltungen im Keplersaal (§ 4), die Ergänzung der Sonder-
leistung um die Medienprogrammierung (§ 3 Abs. 2), die präzisere Formulierung 
der Ermäßigungstatbestände (§ 1 Abs. 1 und 2) und der Haftungsausschluss für 
Garderobe und Schließfächer (§ 6 Abs. 7). 

 
4. Ergänzung in der Entgeltübersicht der Stuttgarter Philharmoniker ab Spielzeit 
2018/2019 (Anlage 5) 
 
Die Entgeltübersicht wurde letztmals am 30. November 2017 durch Beschluss des Ge-
meinderats geändert (GRDrs 325/2017).  
Der Verwaltungsrat der Stuttgarter Philharmoniker hat in seiner Sitzung am 28. Februar 
2018 eine angepasste Frei- und Ehrenkartenregelung beschlossen.  
Folgende Ergänzung wird daher ab 1. Januar 2019 im Wege der Neufassung der gesam-
ten Entgeltübersicht mit aufgenommen: 

 
Die Intendanz der Philharmoniker kann in besonderen Fällen kostenlose oder ermäßigte 
Eintrittskarten u.a. für 

 Medienvertreter und Sponsoren  

 Institutionen und Personen mit besonderem Bezug zu den Philharmonikern 

 zu Werbezwecken, Marketingmaßnahmen und zur Anbahnung von neuen             
Geschäften 

 in begründeten Einzelfällen ausgeben. 
Die Abgabe kostenloser oder ermäßigter Eintrittskarten nach diesen Vorgaben ist in einer 
Dienstanweisung im Detail geregelt. 
 
 

 
 


